
Bundesverfassungsgericht

Dienstgebäude: Schlossbezirk 3, 76131 Karlsruhe
Postfach 1771, 76006 Karlsruhe

Telefon 0721/9101- 0   Telefax 0721/9101-382

- Verwaltung -

Bundesverfassungsgericht  Postfach 1771  76006 Karlsruhe

Per E-Mail:
████████████████

Herrn
██████

Aktenzeichen Bearbeiter  (0721) Datum
1451/1 - 21/18 Herr Wagner 9101-300 2. Februar 2018
(bei Antwort bitte angeben)

Antrag gemäß Informationsfreiheitsgesetz
Ihr Antrag per E -Mail vom 2. Januar 2018

Sehr geehrt█████,

mit Ihrer o.g. E-Mail beantragen Sie die Übersendung von Dokumenten zur Organisation 
und Einrichtung des Büros für Herrn Richter am Bundesverfassungsgericht Dr.Christ und 
dessen Einführung in die Arbeit beim Bundesverfassungsgericht. 

Die von Ihnen beantragte Auskunft kann nur teilweise erteilt werden. 

Im Zuge der Grundsanierung des Gebäudes des Bundesverfassungsgerichts wurden die in 
diese Maßnahme einbezogenen Bauteile (einschließlich der Dienstzimmer der Mitglieder 
des Bundesverfassungsgerichts) mit einheitlichen Möbelprogrammen neu möbliert. Für die 
Dienstzimmer der Mitglieder des Bundesverfassungsgerichts wurde dabei eine Grundmöb-
lierung mit dem Möbelprogramm „USM Haller“, bestehend aus einem höhenverstellbaren 
Schreibtisch, einem Rollcontainer, einem Standcontainer, einem Druckermöbel, einem 
Schreibtischstuhl, einem offenen hohen Sideboard sowie alternativ einer Couchgarnitur 
oder einem Besprechungstisch mit Bestuhlung bei einem Beschaffungswert von höchstens 
15.000€ festgelegt. 
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Da der Amtsvorgänger von Herrn Bundesverfassungsrichter Dr. Christ bei seinem Wieder-

einzug in das Dienstzimmer nach Abschluss der Grundsanierung im Jahre 2014 auf eine 

Neumöblierung verzichtet und seine bisherige Möblierung beibehalten hatte, kann nun-

mehr mit der Amtsübernahme von Herrn Bundesverfassungsrichter Dr. Christ die wie für 

die meisten übrigen Dienstzimmer erfolgte Neumöblierung im oben genannten Umfange 

umgesetzt werden. 

Hierzu wurden Angebote eingeholt, nach deren Vorlage eine gerade laufende Bestellung 

erfolgte. Dokumente (Angebote usw.) hierzu können ohne Einwilligung der beteiligten 

Firmen nicht vorgelegt werden, da diese Betriebs- oder Geschäftsgeheimnisse i.S.d. § 6 

Satz 2 IFG enthalten. Sollten Sie wünschen, dass wir das Einverständnis der beteiligten 

Firmen zur Vorlage der Angebote einholen, teilen Sie uns dies bitte mit. In diesem Falle ist 

allerdings darauf hinzuweisen, dass durch das Verfahren Kosten entstehen können, die 

wiederum zu einer Gebührenpflichtigkeit der Auskunft führen können. Ich bitte Sie daher 

für diesen Fall um eine ergänzende Erklärung, dass Sie bereit sind, etwa anfallende Gebüh-

ren zu übernehmen. Außerdem wäre weiter die Angabe Ihrer Postanschrift erforderlich, da 

gebührenpflichtige Auskünfte nur schriftlich mit Zustellung an die Postanschrift erfolgen 

können. 

 

Bezüglich der Beschaffung der Möbel für das Dienstzimmer von Herrn Bundesverfas-

sungsrichter Dr. Christ kann ich Ihnen jedoch abschließend mitteilen, dass die Kosten für 

die Neumöblierung des Dienstzimmers von Herrn BVR Dr. Christ nicht den oben genann-

ten Höchstbetrag ausmachen werden. 

 

Soweit Sie weiter die Vorlage von Dokumenten über die Einführung von Herrn Bundes-

verfassungsrichter Dr. Christ in die Arbeit beim Bundesverfassungsgericht beantragen, 

kann ich Ihnen mitteilen, dass es schriftliche Handreichungen, Einführungsmemoranden 

oder ähnliches nicht gibt. Neben dem Studium von Akten, die als Verfahrensakten nicht 

dem Anwendungsbereich des IFG unterliegen, erfolgt die Einführung in die laufenden An-

gelegenheiten des Richterdezernats mündlich durch den Amtsvorgänger, die Senatskolle-

gen und vor allem durch die im Dezernat vorhandenen wissenschaftlichen Mitarbeiterinnen 

und Mitarbeiter. Darüber hinaus war Herr Bundesverfassungsrichter Dr. Christ bereits als 

wissenschaftlicher Mitarbeiter beim Bundesverfassungsgericht tätig, kennt also auch inso-

weit die Arbeitsweise in dem Dezernat eines Mitglieds des Bundesverfassungsgerichts.  
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Für diese Auskunft werden Kosten nicht erhoben, da es sich gemäß § 1 Abs. 1 IFG i.V.m. 

Ziffer 1 der Anlage zu § 1 Abs. 1 Informationsgebührenverordnung um eine einfache Aus-

kunft handelt. 

 

Mit freundlichen Grüßen 

Im Auftrag 

 

Wagner 
Ministerialrat 

 

 

 

 

 
Dieses Dokument wurde elektronisch versandt und ist nur im Entwurf gezeichnet. 


